
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Außergerichtliche VOLLMACHT  

 

Rechtsanwaltskanzlei  
Saueressig & Wölfelschneider 
RA Stefan Saueressig-Fröhling 
Güterbahnhofstr. 11 
69151 Neckargemünd 

 

wird in Sachen _______________________________________________________________  

 

 

wegen ______________________________________________________________________  

Vollmacht zur außergerichtlichen Vertretung erteilt. Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere 
auf folgende Befugnisse:  

1. Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärungen und Vornahme einseitiger Rechtsge-
schäfte, insbesondere Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen.  
 

2. Beseitigung des Rechtsstreits durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis.  
 

3. Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer 
und Akteneinsicht, Empfangnahme und Freigabe von Geld, Wertsachen, Urkunden und Si-
cherheiten, insbesondere des Streitgegenstandes, von Kautionen, Entschädigungen und 
der vom Gegner, von der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten und 
notwendigen Auslagen.  
 

4. Entgegennahme von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen, Einlegung und Rücknahme 
von Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche, Erhebung und Rücknahme von Widerklagen - 
auch in Ehesachen.  



 

 

5. Diese Vollmacht wird auch im Sinne des §141 Abs. 3 ZPO erteilt. Der bei Gericht erschie-
nene Terminsvertreter der Kanzlei ist zur Sachaufklärung in der Lage, zur Abgabe der ge-
botenen Erklärungen und zum Abschluss eines Vergleiches ermächtigt. 
 

Konkret umfasst die Vollmacht alle Bereiche der Verbraucherinsolvenz und die Durchführung des 
gerichtlichen Insolvenzverfahrens.  

Kostenerstattungsansprüche und sonstige Ansprüche des Auftraggebers gegenüber dem Gegner, 
der Justizkasse oder anderen erstattungspflichtigen Dritten werden in Höhe der Kostenansprüche 
der beauftragten Anwälte an diese abgetreten. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, die Abtretung im 
Namen des Auftraggebers dem Zahlungspflichtigen anzuzeigen. Mehrere Vollmachtgeber haften 
gesamtschuldnerisch.  

Der mit der Vollstreckung beauftragte Gerichtsvollzieher wird gebeten, die eingezogenen Beträge 
an die Bevollmächtigten auszuzahlen.  

 

    
Ort  Datum 

 

 

 

 

  
Unterschrift 
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